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ten69 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Ost-Jerusalems und den besetzten syrischen Golan Anwendung 
findet, 

 unter Hinweis auf die Prinzipienerklärung über vorüber-
gehende Selbstverwaltung vom 13. September 199370 und die 
darauf folgenden Durchführungsabkommen zwischen der palä-
stinensischen und der israelischen Seite, 

 sich dessen bewusst, dass die israelische Siedlungstätigkeit 
unter anderem mit dem Transfer von Staatsangehörigen der Be-
satzungsmacht in die besetzten Gebiete, der Enteignung von 
Land, der Ausbeutung natürlicher Ressourcen und sonstigen 
rechtswidrigen Maßnahmen gegen die palästinensische Zivil-
bevölkerung einhergegangen ist, 

 eingedenk der schädlichen Auswirkungen der israelischen 
Siedlungspolitiken, -beschlüsse und -aktivitäten auf die Bemü-
hungen um die Herbeiführung des Friedens im Nahen Osten, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fortset-
zung der Siedlungstätigkeit durch Israel unter Verstoß gegen 
das humanitäre Völkerrecht, die einschlägigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen und die zwischen den Parteien erzielten 
Übereinkünfte, namentlich den derzeit vonstatten gehenden 
Bau der Siedlungen am Dschebel Abu Ghneim und in Ras Al-
Amud im besetzten Ost-Jerusalem und Umgebung, 

 ernsthaft besorgt über die gefährliche Situation, die durch 
die Handlungen der illegalen, bewaffneten israelischen Siedler 
in dem besetzten Gebiet entstanden ist, wie in jüngerer Zeit und 
zuvor durch das am 25. Februar 1994 von einem illegalen is-
raelischen Siedler in Al-Khalil verübte Massaker an 
palästinensischen Gottesdienstbesuchern sowie durch die 
Ereignisse des letzten Jahres veranschaulicht wird, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs71, 

 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in 
dem palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems 
und in dem besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und 
ein Hindernis für den Frieden und die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung darstellen; 

 2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten69 auf das besetzte palästinen-
sische Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und den besetzten 
syrischen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die 
Bestimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49, 
zu halten; 

 3. verlangt abermals die vollständige Einstellung der ge-
samten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und in dem 

 
69 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
70 A/48/486-S/26560, Anlage. 
71 A/57/316. 

besetzten syrischen Golan, einschließlich des Baus der Sied-
lung am Dschebel Abu Ghneim; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besat-
zungsmacht Israel aufforderte, auch weiterhin Maßnahmen zu 
beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die Be-
schlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Ge-
walthandlungen seitens der israelischen Siedler zu verhindern, 
und in der er forderte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Sicherheit und den Schutz der palästinensischen Zivilper-
sonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten; 

 5. wiederholt ihre Aufforderung, alle Gewalthandlungen 
seitens der israelischen Siedler zu verhindern, insbesondere im 
Lichte der jüngsten Entwicklungen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/127 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/521, Ziffer 24)72, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
148 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen. 

 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herze-
gowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, 
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, 
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ka-
tar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, 
Namibia, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Paraguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik 
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, São Tomé und 
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Simbabwe, 
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent 
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische 
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, 
Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

 Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von),  
Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

 Enthaltungen: Papua-Neuguinea, Samoa, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanua-
tu. 
 
72 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darus-
salam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, 
Kuba, Kuwait, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Oman, Saudi-
Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien,Vereinigte Arabi-
sche Emirate und Palästina. 
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57/127. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems 
beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonder-
tagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen73, sowie der Berichte des General-
sekretärs74, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der von der Menschen-
rechtskommission eingesetzten Untersuchungskommission für 
Menschenrechte75 und von dem Bericht des Sonderberichter-
statters über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 von 
Israel besetzten palästinensischen Gebieten76, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten77 auf 
das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebie-
te Anwendung findet, 

 in Bekräftigung der Verpflichtungen, die den Vertragsstaa-
ten des Vierten Genfer Abkommens77 nach den Artikeln 146, 
147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen, schwere Ver-
letzungen und die Verantwortlichkeiten der Hohen Vertragspar-
teien obliegen, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahostfriedensprozesses 
geschlossenen israelisch-palästinensischen Übereinkünfte ein-
gehalten werden müssen, 

 
73 Siehe A/57/207 und A/57/421. 
74 A/57/314-318. 
75 E/CN.4/2001/121. 
76 E/CN.4/2002/32. 
77 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

 besorgt über die anhaltende systematische Verletzung der 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes durch die Besat-
zungsmacht Israel, insbesondere über die Anwendung der kol-
lektiven Bestrafung, die Wiederbesetzung und Abriegelung von 
Gebieten, die Enteignung von Land, die Errichtung und den 
Ausbau von Siedlungen und die Zerstörung von Sachwerten, 
sowie über alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung 
des Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der de-
mografischen Zusammensetzung des besetzten palästinensi-
schen Gebiets einschließlich Ost-Jerusalems ergreift, 

 ernsthaft besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem 
28. September 2000, die Tausende Tote und Verletzte, zumeist 
unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, gefordert haben, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die von den 
israelischen Besatzungstruppen verursachten Zerstörungen, 
namentlich die Zerstörung von Häusern und Sachwerten, von 
religiösen, kulturellen und historischen Stätten, von lebens-
wichtigen Infrastrukturen und Institutionen der Palästinensi-
schen Behörde sowie von Agrarland in sämtlichen palästinen-
sischen Städten, Dörfern und Flüchtlingslagern, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die is-
raelische Politik der Abriegelung und die gravierenden Ein-
schränkungen der Bewegungsfreiheit, einschließlich Ausgangs-
sperren, die im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Ost-Jerusalems über Personen und Güter, na-
mentlich medizinisches und humanitäres Personal sowie die 
entsprechenden Hilfsgüter, verhängt wurden, und über die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die sozioökonomische Lage 
des palästinensischen Volkes, die zu einer katastrophalen hu-
manitären Krise geführt haben, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass Tausende 
von Palästinensern nach wie vor in israelischen Gefängnissen 
oder Internierungszentren einsitzen, sowie mit dem Ausdruck 
ihrer Besorgnis darüber, dass sie misshandelt und drangsaliert 
und Berichten zufolge gefoltert werden, 

 davon überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforder-
lich ist, um die Lage zu überwachen, zur Beendigung der Ge-
walt und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung 
beizutragen und den Parteien dabei behilflich zu sein, die er-
zielten Übereinkünfte durchzuführen, und in dieser Hinsicht an 
den positiven Beitrag der Vorübergehenden internationalen 
Präsenz in Hebron erinnernd, 

 hervorhebend, dass alle einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats in vollem Umfang durchgeführt werden müssen, 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Ost-Jerusalems unter Verstoß gegen die einschlä-
gigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten77 und un-
ter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen des 
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Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gül-
tigkeit besitzen; 

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel die Bestim-
mungen des Vierten Genfer Abkommens von 194977 vollstän-
dig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkommen versto-
ßenden Maßnahmen, einschließlich außergerichtlicher Hinrich-
tungen, beendet; 

 3. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller 
Akte des Terrors, der Provokation, der Aufstachelung und der 
Zerstörung, insbesondere die Anwendung übermäßiger Gewalt 
durch israelische Truppen gegen palästinensische Zivilperso-
nen, die viele Tote und eine große Zahl von Verletzten gefor-
dert und zu massiven Zerstörungen geführt haben; 

 4. verurteilt außerdem die jüngsten Ereignisse in dem 
Flüchtlingslager Dschenin, bei denen zahlreiche zivile Bewoh-
ner ums Leben kamen, verletzt wurden und Zerstörung und 
Vertreibung ausgesetzt waren; 

 5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Prakti-
ken und Handlungen unterlässt, die die Menschenrechte des pa-
lästinensischen Volkes verletzen; 

 6. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Un-
versehrtheit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets 
zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen und Gü-
tern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschrän-
kungen für die Einreise nach und die Ausreise aus Ost-Jeru-
salem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den übrigen 
Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/128 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, auf Empfehlung 
des Ausschusses (A/57/521, Ziffer 24)78, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
155 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen. 

 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, 
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bolivien, Bosnien und Herzego-
wina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran 
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, 
Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, 
 
78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten,Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussa-
lam, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, 
Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Oman, 
Saudi-Arabien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische 
Republik, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate und Palästina. 

goslawien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, 
Senegal, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spani-
en, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suri-
name, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und To-
bago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, 
Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik 
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Israel. 
 Enthaltungen: Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, 
Palau, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vereinigte Staaten von Amerika, Vanuatu. 

57/128. Der besetzte syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen79, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich der seit 1967 besetzte sy-
rische Golan nach wie vor unter israelischer militärischer Be-
setzung befindet, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Reso-
lutionen, zuletzt Resolution 56/63 vom 10. Dezember 2001, 

 nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär ge-
mäß Resolution 56/63 vorgelegt hat80, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, 
in denen sie Israel unter anderem aufforderte, seine Besetzung 
der arabischen Gebiete zu beenden, 

 erneut die Unrechtmäßigkeit des Beschlusses Israels vom 
14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syrischen Go-
lan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwal-
tung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion dieses Ge-
biets geführt hat, 

 erneut erklärend, dass der gewaltsame Gebietserwerb nach 
dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Na-
tionen, unzulässig ist, 

 
79 Siehe A/57/207 und A/57/421. 
80 A/57/318. 




